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::qel unq des KrankenPfleqeL���:�s't��·:':�r�!�d. t:r"Dt.�rfi 
und den Sanitätshilfsdienst 

Nach Auffaßung des Vorstandes des Dachverbandes der geh.med. techno 
Dienste und unseres Rechtsbeistandes handelt es sich bei diesem 
Entwurf einer Änderung des Krankenpflegegesetzes, nicht nur um 
einfache legistische, sondern um gravierende Änderungen im 
Tätigkei tsbereich, ohne veränderungen der Ausbildung. Allein die 
Veränderung des Begriffes "einfach" durch "routinemäßig" bedeutet 
eine inhaltliche Veränderung, die in der Form nicht akzeptiert 
werden kann. 

Begündung: Im BM für Gesundheit, Sport u. Konsumentenschutz wurden 
im Juni des heurigen Jahres, für eine Reform im Bereich der 
Besundheitsberufe, vier Arbeitsgruppen instaliert. Die 
abschliesende Sitzung der Arbeitsgruppe 11 - geh.med.techn.Dienste -
fand am 18 Juni 1991 im BM für Gesundheit, Sport u. 
Konsumentenschutz, unter Vorsitz MR Dr. Elfriede Fritz statt. 

Dabei wurde festgelegt, eine Änderung im Gesetzestext für die 
med.techn. Fachdienste u. Sanitätshilfsdienste in der entsprechenden 
Arbeitsgruppe in weiteren Sitzungen zu diskutieren. Da weder eine 
Sitzung unter Mitwirkung der geh.med.techn. Dienste stattfand, noch 
eine Einladung hiezu erfolgte, ist eine Änderung im 
Tätigkei tsbereich der MTF, bzw. eine damit verbundene Ausbildungs 
änderung mit der Herausnahme der geh.med.techn. Dienste aus dem 
Krankenpflegegesetz keinesfalls begründbar. 

Es wird deshalb, eine 
ohne vorhergehende 

Änderung des ursprünglichen Gesetzestextes 
Diskussion von eventuellen neuen 

und daraus resultierenden neuen Ausbildungsinhalten 
Tätigkeitsbereichen, auf das schärfste abgelehnt. 

Der Dachverband der geh.med. techno Dienste ist jedoch gerne bereit 
konstruktiv an einer Gesetzesänderung in der Arbeitsgruppe med.tech. 
Fachdienst und Sanitätshilfsdienste mitzuarbeiten. 

für den Vorstand 
der Vorsitzende 
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